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Wichtige Informationen
zu den Beihilferegelungen

Als Beamter erhalten Sie von Ihrem 

Dienstherrn Beihilfe. Seit dem 01.01.2009 

besteht für Beihilfeberechtigte Versiche-

rungspflicht in der privaten Krankenversi-

cherung. Und zwar für den Teil, der nicht 

durch die Beihilfe abgedeckt wird. Diese 

Versicherungspflicht besteht auch für 

Ihre eventuell berücksichtigungs fähigen 

Angehörigen. 

Die genauen Anforderungen an den Leis-

tungsumfang der privaten Krankenversi-

cherung sind im § 193 Absatz 3 Versiche-

rungsvertrags-Gesetz (VVG) definiert 

Ihr Beihilfeanspruch hat zwei 
gravierende „Lücken“.

1.  Die Beihilfe wird nur anteilig zu  

Ihren Krankheitskosten gewährt.

  Die Differenz zu 100 % decken Sie am 

besten mit unseren maßgeschneider-

ten SIGNAL IDUNA Tarifen ab. 

Beihilfevorschrift: Niedersachsen

  Die Beihilfe beträgt für: 

✓ Beamte / Richter 50 % 

✓  Beamte / Richter mit 2 oder 

mehr berücksichtigungs- 

fähigen Kindern 70 %

 ✓  Ehegatten ohne eigenen 

Beihilfeanspruch 70 %

 ✓  Versorgungsempfänger,  

Witwe, Witwer 70 %

 ✓  Jedes berücksichtigungs- 

fähige Kind, Waise 80 %

  Für den Ehegatten besteht der Beihilfe-

anspruch nur, wenn dessen Gesamt-

betrag der Einkünfte (§ 2 Abs. 3 Ein-

kommens steuer gesetz) im zweiten 

Kalenderjahr vor Stellung des Beihilfe-

 antrages 18.000 Euro nicht übersteigt.

 

  Kinder gehören im Regelfall immer 

dann zu den berücksichtigungsfähi-

gen Personen, wenn dem Beihilfebe-

rechtigten für sie Kindergeld zusteht.

2.  Die Beihilfe wird nicht auf die 

gesamten Krankheitskosten, 

sondern nur auf die so genannten 

„beihilfefähigen Aufwendungen“ 

gewährt.

  Dadurch entstehen Ihnen Selbst-

beteiligungen.

  Aber kein Problem: Wichtige Beihilfe-

einschränkungen können Sie mit dem 

Ergänzungsschutz von SIGNAL IDUNA 

ausgleichen. 

  Eine Mitgliedschaft bei SIGNAL IDUNA 

erfüllt alle gesetzlichen Anforderun-

gen und noch ein bisschen mehr – ein  

beruhigendes Gefühl.

Wesentliche ambulante und statio-

näre Beihilfeeinschränkungen sowie 

die entsprechenden Absicherungs-

möglichkeiten bei SIGNAL IDUNA 

finden Sie auf der Rückseite.
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Beihilfeeinschränkungen im 
ambulanten Bereich

✓ Zahnersatz

  Besonders berechnete Material- und 

Laborkosten bei Zahn ersatz sind nur 

zu 60 % beihilfefähig. Bei einem 

Rechnungsbetrag von 5.000 Euro und 

einem Bemessungssatz von 50 % be-

trägt die Beihilfe nur 1.500 Euro (50 % 

von 3.000 Euro). Bei der Beihilfe ent-

steht so eine Lücke von 1.500 Euro.

  Besonderheit für Beamten

anwärter und Referendare:

  Aufwendungen für Zahnersatz 

(Material- und Laborkosten sowie 

Honorar), Inlays und Zahnkronen 

sowie kieferortho pädische Leis-

tungen sind nicht mehr beihilfefä-

hig (Ausnahme: Unfälle). Das Glei-

che gilt auch für die berück-

sichtigungs fähigen Angehörigen.

✓  Sehhilfen (Brillengestelle, Brillen

gläser und Kontaktlinsen)

   Für Brillengestelle wird generell keine 

Beihilfe gewährt. Gläser und Kontakt-

linsen nur noch für unter 18-Jährige 

im Rahmen von Festbeträgen, die 

meistens nicht die entstandenen Kos-

ten decken; ab 18 Jahre nur noch bei 

schwerster Seh behinderung.

✓ Behandlung durch Heilpraktiker

  Beihilfefähig ist nur der Mindestsatz 

des entsprechenden Gebührenver-

zeichnisses, max. der 3,5fache Satz 

der Gebühren ordnung für Ärzte 

(GOÄ).

✓ Heilbehandlung im Ausland

  Außerhalb der EU sind die entspre-

chenden Inlandssätze beihilfefähig.

✓ Kosten für Schutzimpfungen 

  (im Zusammenhang mit privaten Aus-

landsreisen) sind nur bei Reisen in 

EU-Länder beihilfe fähig, wenn hierfür 

eine amtliche Impfempfehlung vor-

liegt.

✓  Kosten für Heilkuren und Sanato

riums aufenthalte

 sind nur eingeschränkt beihilfefähig.

Beihilfeeinschränkungen im 
stationären Bereich

✓  Selbstbehalt bei stationärer 

Unter bringung

  Die Beihilfe zieht von den beihilfe-

fähigen Aufwendungen für max. 28 

Tage je Kalenderjahr täglich 10 Euro ab.

✓  Wahlleistungen im Krankenhaus 

(Ein oder Zweibettzimmer; 

Chefarzt behandlung)

  sind nicht beihilfefähig.  

Die SIGNAL IDUNA Krankenversicherung 

a. G. bietet die für Sie passende Kranken-

versicherung. Wählen Sie aus START-, 

KOMFORT-, EXKLUSIV- oder BK-Serie 

Ihre bedarfsgerechte Absicherung.

Besonderheit für Polizeibeamte

Heilfürsorge erhalten Polizeibe-

amte, deren Dienstantritt vor dem 

01.02.1999 erfolgte. Gleiches gilt 

für Dienstverhältnisse, die nach 

dem 01.01.2017 begonnen haben. 

Ab Verbeamtung auf Probe wird 

Heilfürsorge nur noch gewährt, 

wenn der Beamte eine Kostenbe-

teiligung in Höhe von 1,3 % seines 

Grundgehalts leistet. Lehnt er die-

se Kostenbeteiligung ab, be-

kommt er Beihilfe.

Einmaliges Heilfürsorgewahl

recht bis 31.12.2017

Alle beihilfeberechtigten Polizei-

beamten konnten sich im Rahmen 

einer befristeten Wechselmög-

lichkeit bis zum 31.12.2017 für die 

Heilfürsorge entscheiden. Auch 

hier gilt: Ab Verbeamtung auf Pro-

be wird Heilfürsorge nur noch ge-

währt, wenn der Beamte eine 

Kostenbeteiligung in Höhe von 

1,3 % seines Grundgehalts leistet. 

Bei Heilfürsorge ist eine Zusatz-

versicherung für Zahnersatz und 

für weitere Lücken der Heilfürsor-

ge ratsam, auch bei Kranken-

hausaufenthalten.

Übrigens:

Für berücksichtigungsfähige Ehe-

gatten und Kinder besteht durch-

gehend der Beihilfe anspruch.


